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Inspekteuren der Armeekorps, welche
diese Operationsarmeen bilden sollen. Zugleich
werden ihnen alle in der Region dieser Armee-
korps befindlichen festeren Plitze und sonstigen
Militar-Etablissements unterstellt, indess mit Aus-
nahme der Schulen und Spezialzwecken dienenden

Das Neueste von der franzosischen
Armee.

Permanente Armee-Inspektionen. —
Rekrutierungsvorschriften. — Die Ein-

berufung der Reservisten. — Offizier-| Anstalten, die direkt dem Kriegsministerium
Avancement. — Generalitdit 1899. — | ynterstehen.
Das Gewehr des Oberst Humbert. —

Die den ernannten permanenten Armee-Inspek-
teuren obliegenden Pflichten unterscheiden sich

nicht viel von denen eines Armee-Oberbefehls-
Der neue Prasident der franzdsischen Republik, | habers.  Aus leicht erklarlichen politischen

Mr. Emile Loubet, hat seine beiden ersten De- | Griinden liess man den Titel eines Armee-Ober-
krete, die nationale Wehrmacht betreffend, kiirz- | pefehlshabers fallen, die Funktionen sind aber
lich erlassen, und beide werden die Organisation | gje gleichen und erstrecken sich auf die Instand-
derselben in bedeutender Weise influieren. erhaltung der Kriegsbereitschaft der den Inspek-
Das erste Dekret schafft permanente|teuren zugeteilten Armeekorps und festen Plitze,
Armee-Inspektionen; das zweite be- |selbstverstindlich auch auf die der Truppen der
schiftigt sich mit dem Reglemente fiir die Auf- | Reserve und der Territorial-Armee und auf alles,
stellung der Avancementstableaux des Offizier- | was mit dieser Kriegsbereitschaft im Zusammen-
korps.  Davon spiter. hange steht, Verpflegung, Bewaffnung, Kom-
Da die franzosischen organischen Militir-Ge- | munikationsmittel, Verproviantierung der festen
setze die Bildung von permanenten Armeen auf | Plitze u. s. w.
dem Friedensfusse nicht gestatten, und da die Ausserdem wird sich der Vizeprisident des
Mobilisierung der nationalen Wehrkraft auf der | obersten Kriegsrates, d. h. der Generalissimus
Existenz von Armeen auf dem Kriegsfusse be- | der franzosischen Wehrkraft, nach besonders er-
ruht, so hatte bereits Mr. de Freycinet vor | lassenen ministeriellen Instruktionen, mit Be-
mehreren Jahren, als er Kriegsminister war, | sichtigungen der verschiedenen Operationstheater
Armee-Inspektionen eingefiihrt, und jetzt hielt | und der in Frage kommenden Defensivmassregeln
er es fiir unerlisslich seinem Vorgehen von da- | beschiftigen, unter Mitwirkung des Chefs des
mals mehr Stabilitdit und Dauer zu geben. Generalstabes der Armee, der im Kriegsfalle
Zu diesem Zwecke ernennt das neueste Dekret | zugleich sein Major-Gereral wird, sowie der fiir
des Prisidenten, auf Vorschlag des Kriegsmini- | den zuinspizierenden Kriegsschauplatz in Frage
sters, die zum Oberkommando der Armeen auf dem | kommenden Armee-Inspekteure.
Kriegsfusse in Aussicht genommenen Mitglieder| Im iibrigen ist nichts—m~Bezug auf die Be-
des obersten Kriegsrates zu permanenten stallungs-Patente des obersigfv_'ifﬁg;\fehlshabers und

Inspektion der Centralschule. — Neue
Militardekoration.
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der Armeekommandanten, die alle Jahre erneuert
werden missen, geindert.

Fiir das laufende Jahr 1899 ist der General
Jamont zum obersten Chef der Wehrmacht
Frankreichs im Kriege ernannt; sein Major-Ge-
neral ist der Chef des Generalstabes, General
Brault; die Generile de Négrier, Hervé, Bru-
gére, Giovaninelli, Zurlinden, Larchey, Duchesne
und Zédé sind zu Armee-Kommandanten be-
stimmt.

* . *

Die Operationen der ,conseils de révision® fir
die Bildung der Kontingente zur Rekrutie-
rung der Armee sind allenthalben in vollem
Gange und miissen in allen Departementen bis
spatestens am 2. Juni beendet sein.

Die Prifekten haben dieserhalb sehr ein-
gehende ministerielle Instruktionen erhalten. Sie
beziehen sich namentlich auf die Einstellung nur
nicht allein durchaus gesunder, sondern auch zur
Ertragung von Strapazen fahiger Mannschaft; die
Schwachen sollen mehr, als bislang der Fall
war, zuriickgestellt werden. Auch die Vor-
schriften fir die Dispense, sei es im Interesse
der Familie oder offentlicher Dienstzweige, wer-
den in Erinnerung gebracht und erlautert, denn
gerade in dieser Beziehung sind die Gesetzge-
bung und die sich anschliessenden reglementari-
schen Ausfiihrungsbestimmungen so kompliziert,
dass Herr von Freycinet sich um die Familien,
welche alljahrlich 400,000 junge Angehdrige vor
die ,conseils de révision“ schicken miissen, sehr
verdient gemacht hat, durch sein neuestes Re-
krutierungs-Cirkular Klarheit in diese, dem
grossen Publikum vielfach unklaren Verhiltnisse

gebracht zu haben.

* *
%

Nicht minder sorgsam befasst sich der Kriegs-
minister mit der Einberufung der Re-
servisten. Hierbei treten sehr haufig die
Anforderungen der Nationalvertheidigung mit
den Privatinteressen der Bevolkerung in Wider-
spruch und es ist gewiss von grosser Wichtig-
keit, wenn an hdchster Stelle vermittelnd ein-
gegriffen wird.

Schon seit zwei Jahren (Dezember 1898) sind
die Armeekorps-Kommandanten befugt, die Re-
servisten und Territorialen zu verschiedenen Zeit-
punkten einzuberufen, immerbhin unter der Be-
dingung, dass gleichzeitig soviel Mannschaften
der Reserve unter der Fahne véreinigt werden,
um den reglementarischen Effektiv-Stand der
Truppen, welche an den grossen Mandvern teil-
nehmen, zu sichern, und dass gewisse Einheiten
der Territorialarmee durch geniigende Mannschaft
gebildet werden konnen.

Herr von Freycinet empfiehlt nun den Gene-
rilen, von diesem Rechte moglichst grossen Ge-
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brauch zu machen und die Reservisten und Ter-
ritorialen zur Zeit, wo Ackerban und gewisse
Industrien ihre Gegenwart daheim wiinschenswert
machen, unbehelligt zu lassen. Die zum Dienst
einzuberufenden Mannschaften dieser Kategorien
konnen ihn friher oder spiter absolvieren und
von der fiir die allgemeine Einberufung der Re-
servisten und Territorialen in Aussicht genom-
menen Periode des Jahres dispensiert werden.

Dies humane Vorgehen des Kriegsministers ist
von der gesammten Presse Frankreichs sehr an-
erkannt und lebhaft begriisst; es frigt sich nur,
ob die Armeekorps-Kommandos sich demselben
anschliessen und es nach besten Kriften zur Aus-
fihrung bringen werden.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir eines inter-
essanten Versuches Erwdhnung thun, der jetzt,
im Monat Mai, durch die Militirverwaltung zur
Ausfihrung gelangen wird. 123,000 Einberu-
fungsordres sollen in den Rekrutierungsbezirken
des 2., 4., 14. und 17. Armeekorps zur Ausgabe
gelangen. Man hat zu diesem Versuche die
genannten Korps gewihlt, weil das 2., 4. und
14. Korps ihre Reservisten und Territorialen in
den dichtbevdlkerten Militar-Gouvernements von
Paris, Lyon und Toulouse, und das 17. die seini-
gen in einem weit ausgedehnten Distrikt (Amiens,
Le Mans) benachrichtigen missen. Werden zu-
friedenstellende Resultate erzielt, so soll die Ein-
berufungsordre per Postkarte vom Jakre 1900
an in ganz Frankreich eingefiihrt werden.

Das bei dieser neuen Einberufungsweise zu be-
obachtende formelle Verfahren ist in der be-
treffenden ministeriellen Ordre im Detail ange-
geben; es hat aber kein Interesse, dasselbe hier
mitzuteilen.

Ein grosser, bei der Einberufung der Reservi-
sten und Territorialen schwer empfundener und
in der franzosischen Presse geriigter Ubelstand
ist der in gewissen Stidten vorhandene Mangel
an geniigend bequemen Unterkunftsriumen. Da,
wo die Kasernen nicht genug Platz bieten, die
Einberufenen unterzubringen, werden dieselben
einquartiert und haben es dann gut. Aber da,
wo grosse, dem Fiskus gehdrende Gebiulichkei-
ten vorhanden sind, ist das Loos der daselbst
Untergebrachten kein beneidenswertes, denn es
mangelt an guten Schlafstitten. Bei gutem
Wetter, nach grossen Strapazen wirft sich der
ermiidete Soldat gern auf seinen Strohsack, ohne
viel daran zu denken, dass eine Bettstatt doch
vorzuziehen sei. Bei schlechtem Wetter aber, in
durchnissten Kleidern, findet der Korper nicht
auf dem Stroh die ihm nachts so notwendige
Pflege und die Folge dieser mangelhaften Ruhe-
stitten ist die Abnahme des Effektivstandes und
die Zunahme der Kranken- und Hospitalliste bei
den Mandvern. Man befiirwortet daher die all-



gemeine Einfahrung des Einquar-
tierungssystems fir die einberufenen Re-
servisten und Territorialen, die nicht auf sich
warten lassen wird. —

Die Frage, ob der Soldat unter der Fahne
auch in Friedenszeiten Portofreiheit ge-
niessen soll, ist von der Kammer der Deputier-
ten verneint, allerdings mit der nur schwa-
chen Majoritdt von drei Stimmen. Dies lisst
darauf schliessen, dass der Vorschlag der Porto-
freiheit fir die Soldaten im Dienst, wenn er,
wie es heisst, in dieser Session wieder vorgebracht
wird, durchgehen diirfte. Sollte dies indess nicht
der Fall sein, so will man vorschlagen, jedem
Kingezogenen eine gewisse Anzahl neuzuschaffender
Militar- Freimarken zu geben, um ihm die Kor-
respondenz mit den Seinigen doch etwas zu er-
leichtern.

* *
*

Das zweite der Eingangs erwihnten beiden
Dekrete des Prisidenten betrifft das Avance-
ment der Offiziere. Dadarch wird das
im vorigen Jahre erst eingefihrte Verfahren
wieder aufgehoben und dasjenige, welches bis
zum Jahre 1889 funktionierte, wieder in Kraft
gesetzt, und zwar auf den Vorschlag der Mit-
glieder des obersten Kriegsrates.

Die Aufstellung der Listen fiir das Avance-
ment ,au choix“ geschieht in den Waffenkom-
missionen fiir die Grade der Kapitine und Kom-
mandanten. Fir das Avancement in der In-
fanterie besteht in jedem Armeekorps eine
Waffenkommission, die aus allen Generilen des
Korps, welche Truppeu der Infanterie befehligen,
gebildet wird.

Fir das Avancement in den ibrigen Waffen,
Kavallerie, Artillerie und Genie,
sowie in den sonstigen Militir- Dienstzweigen be-
steht nur eine Kommission, die aus allen General-
Inspekteuren gebildet wird.

Die ,Commission supérieure de -classement®
stellt die Listen des Avancement au choix fiir
die Grade des Oberstlieutenants und Oberst auf
und besteht aus allen Armeekorps-Kommandanten,
denen die Prisidenten der Waffenkommissionen,
jeder fiir das Classement der Kandidaten seiner

Waffe oder seines Dienstzweiges, beigegeben
werden.
Der ,oberste Kriegsrat® endlich

schligt das Avarcement zum Brigade- und Di-
visions-General vor und giebt seine Meinung ab
iiber die vom Kriegsminister fir die Funktionen
des Armeekorps- Kommandanten und fir die
Wiirde des Gross-Offiziers der Ehrenlegion vor-
geschlagenen Kandidaten. Er besteht aus den
neugeschaffenen permanenten Armee-Inspekteuren.

Das Avancement ,au choix* ist auf diese
Weise moglichst gegen -, Protektion* geschiitat,
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doch ist es immerhin ein Dorn im Auge der
franzosischen Armee und die Stimmen mehren

sich, die nach seiner Modifizierung rufen.
(Schluss folgt.)

Etwas iiber das probeweise eingefiihrte
Einberufungsverfahren im Falle einer
Mobilmachung in Deutschland.

Auf Befehl des Kaisers wird bei verschiedenen
Armeekorpsfiir das Mobilmachungsjahr 1899/1900,
das ist vom 1. April 1899 bis 31. Marz 1900,
probeweise ein neues Einberufungsverfahren zur
Einfiihrung gelangen, das in kurzem folgende
Hauptbestimmungen enthilt: die Einberufung der
gesamten Offiziere und Mannschaften des Beur-
laubtenstandes, Reserve, Landwebr 1. und 2. Auf-
gebotes, Ersatzreserve (der Landsturm kommt
hierbei nicht in Betracht), erfolgt durch offent-
liche Aufforderung, auf Grund von den bereits
im Frieden ausgebindigten Gestellungsbefehlen,
die fir den Mobilmachungsfall die Bezeichnung
, Kriegsbeorderungen“ haben. Diejenigen Offiziere
und Mannschaften, die in der ersten Zeit der
Mobilmachung nicht gebraucht werden, erhalten
schon im Frieden die Mitteilung seitens der Be-
zirkskommandos, dass sie behufs Einrtickung noch
einen besonderen Befehl abzuwarten haben, ge-
nannte Mitteilung wird ,Passnotiz* benannt.
Letatere sowohl wie die Kriegsbeorderung miissen
so eingerichtet sein, dass sie sowohl in den ,Mili-
tarpass® sowie den ,Ersatzreservepass einge-
klebt werden kdnnen; ersteren erhalten alle aktiv
gedient habenden Mannschaften, letzteren alle der
Ersatzreserve angehdrigen Leute.

Die Bezirkskommandos itbersenden im Monat
Marz jeden Jahres simtliche Kriegsbeorderungen
und Passnotizen an die betreffenden Ortsbehdrden,
wie Biirgermeister, Gemeindevorsteher, Polizei-
amt etc. mit dem Ersuchen, obige Papiere s0
umgehend als nur moglich an die betreffenden
Leute gegen Quittung auszubindigen. Die Orts-
behorden senden ortsweise geordnet ,Ortslisten®
nebst allen Quittungen, vollzogenen wie nicht
vollzogenen, sowie die vorjihrigen Beorderungen
bis 31. Marz jeden Jahres an die Bezirkskom-
mandos zuriick. An einzelne Mannschaften senden
von jetzt ab die Bezirkskommandos keinerlei Mili-
tarpapiere, die im Laufe des Mobilmachungsjahres
aus dem aktiven Dienste zur Reserve tbertre-
tenden Mannschaften — es erfolgt dies Ende
September — erhalten ihre Beorderungen ent-
weder gleich nach ihrer Entlassung ebenfalls
durch die Ortsbehdrden zugestellt, oder aber bei
den im November stattfindenden Kontrollver-
sammlungen. Bei Gelegenheit der alljihrlich im
April und November stattfindenden Kontrollver-
sammlungen werden die Militdrpapicre aller Mann-



	Das Neueste von der französischen Armee

